
Allgemeine Geschäftsbedingungen

der

VIP RESCUE SERVICE UG (haftungsbeschränkt)
Brunostraße 14
50678 Köln 
Fon: 0221 - 860 73 71
Fax: 0221 - 860 73 72 
info@vip-rescue.de 

§1 Geltungsbereich
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlage und Be-
standteil aller Vertragsverhältnisse und damit im Zusam-
menhang stehender Rechtsgeschäfte zwischen der Firma 
VIP Rescue Service UG (im Folgenden: VIP) und Ihren Ver-
tragspartnern (nachfolgend Kunde genannt), die Sach- oder 
Dienstleistungen von VIP in Anspruch nehmen. 

Etwaigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

Ergänzend gilt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), sowie 
das Handelsgesetzbuch (HGB).

§2 Angebot und Vertragsabschluß
Die Angebote von VIP sind grundsätzlich freibleibend und 
unverbindlich. 

Die Auftragserteilung durch den Kunden sowie die Auftrags-
bestätigung durch VIP bedürfen zur Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen oder fernschriftlichen Form (Telefax).

§ 3 Ableben des Auftraggebers
Bei Tod des Auftraggebers tritt dessen Rechtsnachfolger in 
den Vertrag ein, es sei denn, dass der Gegenstand des Ver-
trages hauptsächlich auf persönliche Belange, insbeson-
dere den Schutz der Person des Auftraggebers, abgestellt 
war.

§4 Vertragliche Leistungspflicht
VIP verpflichtet sich, die vereinbarte Vertragsleistung zum 
vereinbarten Zeitpunkt und am vereinbarten Ort ordnungs-
gemäß und mangelfrei zu erbringen.

Der Kunde verpflichtet sich, die Erbringung der ver-
einbarten Leistung in keiner Weise zu behindern und 
VIP im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. 

§ 5 Informationspflichten
Die Vertragsparteien haben sich unverzüglich gegen-
seitig über alle Feststellungen zu informieren, die für die 
Vertragserfüllung von Bedeutung sind. Kosten, die einer 
Vertragspartei dadurch entstehen, dass die andere dieser 
Informations-pflicht nicht nachgekommen ist, hat diese zu 
ersetzen.

Der Kunde verpflichtet sich, insbesondere für den Fall, dass 
eine medizinische Begleitung / Betreuung durch VIP verein-
bart wird, VIP über sämtliche relevanten Vorerkrankungen 
des / der zu Betreuenden zu informieren. 

Der Kunde ist verpflichtet, VIP über sämtliche möglichen 
Risiken für den /die zu Begleitenden / Betreuenden / Abzu-
sichernden zu informieren. 

Schäden, die auf einer mangelnden Information seitens des 
Kunden beruhen, trägt allein der Kunde, VIP wird in diesem 
Falle von der Schadensersatzleistung vollständig freige-
sprochen.

§ 6 Besondere Pflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, Veranstaltungsräume oder 
Veranstaltungsflächen nach den geltenden gesetzlichen 
Regelungen, insbesondere der Brandschutzbestimmungen 
und konform zur VStättVO auszustatten und Auflagen und 
Weisungen der Gemeinde einzuhalten und umzusetzen. 

Die Anweisungen und Auflagen der zuständigen Behörden 
sowie die Genehmigung einer Veranstaltung durch die zu-
ständige Behörde sind VIP auf Verlangen vorzulegen.

Gleiches gilt für die Qualifikationsnachweise und / oder Ge-
nehmigungen hinsichtlich eventueller weiterer Beteiligter 
(z.B. Wachschutz / Sicherheitsdienst (im Hinblick auf §34a 
GewO und BewachV).

Der Kunde verpflichtet sich gegenüber VIP, sämtliche An-
weisungen der Mitarbeiter von VIP, die im Zusammenhang 
mit der Leistungserbringung von VIP vor Ort stehen und zur 
ordnungsgemäßen Leistungserbringung durch VIP notwen-
dig sind, unverzüglich und ordnungsgemäß zu befolgen. 

Hierzu gehören insbesondere: Anweisungen hinsichtlich 
der Bestuhlung des Veranstaltungsraumes, der Bereitstel-
lung von Löschmitteln, Freiräumung und Freihaltung von 
Fluchtwegen, Räumung und Freihaltung der Rettungswege 
für Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge (Zufahrten), 
Anweisungen hinsichtlich der Bedienung von Lautspre-
cheranlagen, Bedienung von Lichtanlagen, Bedienung von 
sonstigen technischen Einrichtungen der Veranstaltungs-
räumlichkeiten oder Veranstaltungsfläche soweit dies zur 
Gefahrenvorbeugung oder Gefahrenabwehr notwendig ist.

VIP wird ausdrücklich und vorbehaltlos ermächtigt, eine 
Veranstaltung eigenmächtig zu beenden und Veranstal-
tungsräume / -flächen notfalls zu räumen / räumen zu las-
sen, wenn eine nicht rechtzeitig zu behebende, erhebliche 
Sicherheitsgefahr besteht.

Der Kunde verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass 
vom Kunden beauftragte Dritte, welche vor Ort Leistun-
gen für den Kunden erbringen (z.B. Licht- und Tontechnik, 
Wachdienst, Lieferanten, etc.) über die Weisungsrechte von 
VIP für den Veranstaltungsort unterrichtet werden.

§ 7 Vermietung von Gerätschaften
Bei der Vermietung von technisch aufwendigen Geräten 
ohne Fachpersonal von VIP wird keine Haftung für die 
ordnungsgemäße Funktion übernommen, wenn diese von 
Fremdpersonal oder von Personal des Kunden bedient 
werden.

Wird Material ohne Personal angemietet, hat der Kunde für 
die Einhaltung aller geltenden Sicherheitsrichtlinien, insbe-
sondere der UW und der VDE, zu sorgen. Ferner ist das 
Leihmaterial grundsätzlich nur bestimmungsgemäß einzu-
setzen. Sollten Unklarheiten oder Zweifel über den bestim-
mungsgemäßen Einsatz bestehen, muss ein Sachkundiger 
befragt werden. Ansonsten gelten alle unter §8 genannten 
Haftungsbeschränkungen.

Der Kunde hat Gerätschaften bei Veranstaltungen ord-
nungsgemäß zu sichern und bewachen zu lassen. Insbe-
sondere bei länger andauernden  Veranstaltungen (mehr 
als 24 Stunden) hat der Kunde die Gerätschaften durch 
Wachschutzper-sonal bewachen zu lassen. Der Wach-
schutz muss über die Erlaubnis nach § 34 a I Satz 3 GewO 
verfügen und das eingesetzte Personal muss einen Sach-
kundenachweis nach § 34 a I Satz 5 GewO erbracht ha-
ben. 
VIP gegenüber ist auf Verlangen die Qualifikation des Per-
sonals durch Unterlagen nachzuweisen.

Der Kunde hat die Gerätschaften frei von Rechten Dritter zu 
halten, insbesondere hat er sie frei von Pfandrechten Dritter 
zu halten. Für Schäden, die VIP durch eine Zwangsvollstre-
ckung in beim Kunden vermieteten Gerätschaften entste-
hen, haftet der Kunde.

§ 8 Beanstandungen
Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausführung des 
Dienstes oder sonstige Unregelmäßigkeiten beziehen, hat 
der Auftraggeber der VIP-Geschäftsführung unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.

Wiederholte oder grobe Verstöße in der Ausführung des 
Dienstes berechtigen bei Aufträgen mit einer Dauer von 
mehr als 5 Tagen nur dann zur Kündigung des Vertrages, 
wenn VIP nach schriftlicher Benachrichtigung nicht spätes-
tens innerhalb von drei Werktagen seit Zugang der schriftli-
chen Benachrichtigung für Abhilfe sorgt.

§ 9 Gewährleistung und Haftung
Die Haftung von VIP wird auf vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Handeln von VIP beschränkt. Eine Haftung für 
fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen.

Der Haftungsausschluss des § 8 I Satz 2 gilt nur gegenüber 
dem in § 310 I Satz 1 BGB genannten Personenkreis. Für 
andere Personen ist die Haftung für fahrlässige Pflichtver-
letzungen nur ausgeschlossen, soweit die Pflichtverletzung 
nicht zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit führt.

Eine Haftung für entgangenen Gewinn des Kunden wird In 
jedem Fall ausgeschlossen.

Der Haftungsausschluss gilt auch für die Schadenersatzan-
sprüche des Kunden, die auf einer Verletzung der Pflichten 
bei den Vertragsverhandlungen oder auf einer Verletzung 
von vertraglichen Nebenpflichten beruhen, zudem auch für 
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, 
wegen Nichterfüllung, aus positiver Vertragsverletzung und 
aus unerlaubter Handlung. 

Der Haftungsausschluss gilt für jegliche Art von Folgeschä-
den und insbesondere auch für solche Schäden, die auf ei-
nem Abbruch einer Veranstaltung durch VIP beruhen.

Der Haftungsausschluss aus § 8 Abs. 1, 2 findet keine 
Anwendung, falls die Schadenersatzansprüche auf einer 
Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten beruhen, die 
sich aus der Natur des Vertrages ergeben und durch deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes konkret 
gefährdet ist. Der Ersatz entgangenen Gewinns ist jedoch 
auch in diesen Fällen ausgeschlossen.

Soweit die Haftung von VIP ausgeschlossen ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung der Angestellten oder Er-
füllungsgehilfen von VIP.

§ 10 Leistungserbringung durch Dritte
VIP wird für den Fall, dass VIP aus von VIP nicht zu ver-
tretenden Gründen die vertragliche Leistung nicht selbst 
erbringen kann, ermächtigt, eine Drittfirma mit der Erfüllung 
des Vertrages zu beauftragen.

In diesem Fall wird dem Kunden jedoch das Recht einge-
räumt, sich vom Vertrag zu lösen.

§ 11 Fälligkeit, Zahlungsziel
Die Rechnungen von VIP sind sofort fällig und spätestens 
innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. 

Erfolgt bis dahin die Zahlung nicht, ist VIP berechtigt für die 
Zeit danach Zinsen in Höhe von 3 %-Punkten über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank min-
destens jedoch 8 %-Punkte zuzüglich Mehrwertsteuer zu 
verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens 

im Falle des Verzugs bleibt vorbehalten.

§ 12 Preisänderung
Preise und Zahlungsmodalitäten werden für jeden Vorgang 
gesondert vereinbart. Sollte dies nicht geschehen sein, gel-
ten die Preise der jeweils gültigen Preisliste ohne Abzüge. 
Die Zahlung erfolgt in solchen Fällen per Vorauskasse. 

VIP behält sich vor, die Preisliste jederzeit und ohne Ankün-
digung für zukünftige Vertragsverhältnisse zu verändern.

§ 13 Aufrechnung
Der Kunde kann nur dann Forderungen aufrechnen, wenn 
diese unstrittig oder rechtskräftig festgestellt sind.

Gegenüber Kunden, die zu den in § 310 I Satz 1 BGB ge-
nannten Personen zählen, wird vereinbart, dass ein Zurück-
behaltungsrecht gegenüber VIP nur ausgeübt werden darf, 
wenn der durch das Zurückbehaltungsrecht zu sichernde 
An-spruch unstrittig oder rechtskräftig festgestellt worden 
ist.

 
§ 14 Vertragsrücktritt, Stornierungskosten
Wird ein bereits erteilter Auftrag innerhalb von 30 Tagen vor 
Veranstaltungsbeginn storniert, ist eine Abstandsgebühr in 
Höhe von 10% der vereinbarten Gebühren zu zahlen.

Wird ein bereits erteilter Auftrag innerhalb von 10 Tagen vor 
Veranstaltungsbeginn storniert, ist eine Abstandsgebühr in 
Höhe von 50% der vereinbarten Gebühren zu zahlen.

Wird ein bereits erteilter Auftrag innerhalb von 3 Tagen vor 
Veranstaltungsbeginn storniert, ist eine Abstandsgebühr in 
Höhe von 80% der vereinbarten Gebühren zu zahlen.

Es steht dem Kunden in den vorgenannten Fällen frei, den 
Nachweis darüber zu erbringen, dass VIP geringere Kosten 
als in Abastz I – III genannt entstanden sind.

§ 15 Eigentumsvorbehalt
Handelsware bleibt bis zur vollständigen Rechnungsbeglei-
chung Eigentum von VIP.

§ 16 Verjährung
Ansprüche von VIP auf Zahlung einer vereinbarten Vergü-
tung oder Werklohn verjähren abweichend von § 195 BGB 
in fünf Jahren. Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist 
gilt § 199 BGB.

§17 Schlussbestimmungen
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die deutsche Sprache ist Verhandlungs- und 
Vertragssprache.

Erfüllungsort der vertraglichen Pflichten (Leistung und 
Gegenleistung) im Sinne von § 29 ZPO ist Köln. Bei der 
Auslegung der jeweiligen Leistungspflichten gelten die  
§§ 269, 270 BGB nicht, soweit sich aus ihnen ein anderer 
Erfüllungsort ergibt.

Gerichtsstand für alle, sich aus einem Vertragsverhältnis mit 
in § 29 II ZPO genannten Personen, unmittelbar oder mittel-
bar ergebenden Streitigkeiten ist Köln.

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Än-
derungen dieser Bestimmungen bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform. Insbesondere eine Abweichung vom 
Schriftformerfordernis bedarf der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksam-
keit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen 
nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, ersatzweise 
diejenige zulässige Regelung zu vereinbaren, die dem do-
kumentierten Parteiwillen am nächsten kommt. Die Ausle-
gung im Streitfalle obliegt dem zuständigen Gericht.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestehen aus 
dieser Seite.

Köln, 26.10.2009


